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Regeste
Anwendbarkeit einer Gerichtsstandsklausel im Sinne von Art. 17 ZPO für einen Anspruch eines im Wettbewerb Behinderten gegenüber dem Verursacher der Wettbewerbsbehinderung auf Abschluss marktgerechter oder branchenüblicher Verträge (Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b KG).
Erwägungen
E. 1
Das Gericht tritt auf eine Klage oder ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 ZPO). Ob diese erfüllt sind, prüft das Gericht von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Nachdem die Gesuchsgegnerin die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ausdrücklich bestritten hat und somit Einlassung auf das Verfahren von vornherein ausscheidet (Art. 18 ZPO e contrario), ist vorab darüber zu befinden, ob das Kantonsgericht für die Beurteilung des Gesuchs der Gesuchstellerin um vorsorgliche Massnahmen vom 5. September 2024 örtlich zuständig ist.
E. 2
Gemäss Art. 13 lit. a ZPO ist das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist, für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig (alternativ zum Gericht am Vollstreckungsort nach Art. 13 lit. b ZPO). Mit dem vorliegenden Gesuch beantragt die Gesuchstellerin im Rahmen des schnellen Rechtsschutzes gemäss Art. 261 ff. ZPO die Anordnung zahlreicher Massnahmen, welche die Gesuchsgegnerin mit Wirkung ab 1. April 2025 bis zur Erledigung des ordentlichen Prozesses über ihren behaupteten kartellrechtlichen Anspruch auf Abschluss eines marktgerechten Servicevertrages der Marke «B. » zu erfüllen habe, wie bspw. die Gewährung des Zugangs zum IT-System des gesuchsgegnerischen Werkstattnetzes, die Belieferung der Gesuchstellerin mit Originalersatzteilen zu den für alle autorisierten Händler der Gesuchsgegnerin gültigen Konditionen, das zur Verfügung stellen der für die Wartung von B. -Personenfahrzeugen erforderlichen Spezialwerkzeuge und Diagnosegeräte etc. (vgl. im Einzelnen die Rechtsbegehren des Gesuchs vom 5. September 2024, wiedergegeben unter lit. A hievor). Sie stützt ihren sicherzustellenden Hauptanspruch auf Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) und behauptet, eine Behinderung in der Wettbewerbsausübung als autorisierte B. -Werkstatt, indem sich die marktbeherrschende bzw. relativ marktmächtige Gesuchsgegnerin ohne sachliche Gründe weigere, ab 1. April 2025 einen Servicevertrag mit ihr abzuschliessen. Deshalb habe sie Anspruch auf Beseitigung der Behinderung durch gerichtliche Verpflichtung der Gesuchsgegnerin auf Abschluss eines marktgerechten bzw. branchenüblichen Vertrages. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sieht Art. 36 ZPO unter anderem eine Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der geschädigten Person vor. Der Begriff der unerlaubten Handlung ist hier weit zu verstehen. Art. 36 ZPO umfasst nach einhelliger Meinung in Lehre und Rechtsprechung neben den im Obligationenrecht geregelten Tatbeständen insbesondere auch Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen nach Kartellrecht (statt vieler Heinrich Hempel , in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK-ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 36 ZPO N 7 mit Hinweisen). Die Gerichtsstände für unerlaubte Handlungen sind nicht zwingend (Art. 9 und 36 ZPO e contrario), so dass die Parteien frei über den Gerichtstand verfügen können und insbesondere auch der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung vor oder nach dem schädigenden Ereignis möglich und zulässig ist (Art. 9 und 17 ZPO). 3.1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, können die Parteien für einen bestehenden oder für einen künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis einen Gerichtsstand vereinbaren. Geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, so kann die Klage nur am vereinbarten Gerichtsstand erhoben werden. Die Vereinbarung muss schriftlich oder in einer anderen Form erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht (Art. 17 ZPO). Wie bereits erwogen, bestehen für deliktische Ansprüche keine zwingenden gesetzlichen Gerichtsstandsbestimmungen. Die Gesuchsgegnerin beruft sich zur Begründung ihrer Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des Kantonsgerichts auf den zwischen den Parteien am 21. November 2016 bzw. 6. Dezember 2016 abgeschlossenen Vertreter-Vertrag. Nach Artikel 30 auf Seite 17 dieses als Gesuchsbeilage 12 eingereichten, schriftlichen und von den Parteien unterzeichneten Vertreter-Vertrags haben diese unter dem Titel «Anwendbares Recht und Gerichtsstand» folgendes vereinbart: «Dieser Vertrag unterliegt schweizerischem Recht. Der ausschliessliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag, seiner Durchführung und/oder seiner Beendigung ist am Sitz von B. AG, zurzeit Y. . Davon ausgenommen ist der Markenlizenz- und Unter-Lizenzvertrag (Anhang E), der stets v. ischen Recht und der ausschliesslichen Zuständigkeit der Gerichte V’s. unterliegt.» Unstrittig ist unter den Parteien – nach Ansicht des Kantonsgerichts zurecht – dass die Gerichtsstandsklausel in Artikel 30 des Vertreter-Vertrags grundsätzlich den Formerfordernissen und den inhaltlichen Anforderungen nach Art. 17 ZPO genügt (im einzelnen vgl. Dominik Infanger , in: BSK-ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 4. Aufl. 2024, Art. 17 ZPO N 7 mit Hinweisen Art. 17 ZPO N 12 ff. und 26 ff.). Somit ist festzuhalten, dass die Parteien eine rechts- und formgültige Gerichtsstandsklausel verabredet haben. 3.2.1 Damit bleibt im Zusammenhang mit der Frage der örtlichen Zuständigkeit zu beurteilen, ob diese Gerichtsstandsklausel im vorliegenden Massnahmeverfahren anwendbar ist. Die Gesuchstellerin verneint diese Frage hauptsächlich mit der Begründung, der vorliegende Hauptsachenanspruch auf Abschluss eines neuen Vertrages gründe ausschliesslich auf Kartellrecht und bestehe unabhängig davon, ob die Parteien bereits vorgängig in einem (rechtsgültigen) Vertragsverhältnis zueinander gestanden hätten. Die Anwendung des Missbrauchstatbestands von Art. 7 Abs. 2 lit. a KG – die Verweigerung einer Geschäftsbeziehung – stehe in keinem Zusammenhang mit der Frage, ob vorher ein Vertrag zwischen der missbrauchenden Partei (hier: die Gesuchsgegnerin) und der missbrauchten Partei (hier: die Gesuchstellerin) bestehen würde. Das Bundesgericht habe konkret im Kontext des Nichtabschlusses von neuen Verträgen festgestellt, dass bei noch nicht abgeschlossenen neuen Verträgen kein Zusammenhang zwischen Vertrag und unerlaubter Handlung bestehe. Es gehe somit nicht um die Auslegung eines bereits bestehenden Vertrages, mit welcher der allfällige hypothetische Wille der Parteien zu ermitteln wäre und damit auch nicht um die Auslegung einer bereits bestehenden Gerichtsstandsklausel. Aufgrund der kartellrechtlichen Natur des geltend gemachten Anspruchs appelliert die Gesuchstellerin an das Kantonsgericht, dem öffentlichen Interesse am Schutz des Wettbewerbs in seinem örtlichen Zuständigkeitsbereich – also hier im Kanton Baselland – zum Durchbruch zu verhelfen. Dazu gehöre auch der Schutz eines einzelnen basellandschaftlichen Unternehmens, wie die Gesuchstellerin, vor einem Missbrauch der Gesuchsgegnerin. Es sei auch daher zentral, dass die örtliche Zuständigkeit nicht nach einer Gerichtsstandsvereinbarung ausgelegt werde. Demgegenüber sieht die Gesuchsgegnerin im Rechtsstreit der Parteien nichts anderes als eine Streitigkeit über die Rechtsgültigkeit der Vertragskündigung, so dass diese in den Anwendungsbereich der vorliegenden Gerichtsstandsklausel falle. 3.2.2 Nach Ansicht des Kantonsgerichts verkennt die Gesuchstellerin in ihrer Argumentation, die vorliegende Gerichtsstandsklausel bedürfe keiner Auslegung, weil sie von vornherein nicht anwendbar sei, zunächst einmal, dass die sachliche Reich- oder Tragweite einer Gerichtsstandsvereinbarung immer durch Auslegung ermittelt werden muss, sofern der tatsächliche übereinstimmende Parteiwille nicht feststeht. Dabei ist gestützt auf die gängigen Auslegungs-mittel, wie den Wortlaut, den Vertragszweck, die Begleitumstände des Vertragsschlusses oder die Interessenlage der Parteien, sowie anhand der anwendbaren Auslegungsregeln in der konkreten Situation auf den entsprechenden hypothetischen Parteiwillen vernünftiger und redlicher Vertragspartner zu schliessen (exemplarisch: BGer 4A_112/2020 E. 4.2.5). Ebenso wenig teilt das Kantonsgericht die implizit geäusserte Ansicht der Gesuchstellerin, dass der Schutzzweck des Kartellrechts generell danach verlange, dass nur die Gerichte an einem bestimmten Markt-ort über den Schutz des betreffenden Wettbewerbs befinden müssten. Dies wäre nur dann der Fall, wenn ein zwingender Gerichtsstand vorgeschrieben wäre, was für kartellrechtliche Ansprüche, wie bereits erwogen, gerade nicht zutrifft. Vielmehr ist generell bzw. im Zweifel bei Gerichtsstandsklauseln keine restriktive Auslegung angezeigt, weil davon auszugehen ist, dass die Parteien einem prorogierten Gerichtsstand eine umfassende Entscheidungskompetenz zuweisen wollten (BGE 147 III 153 E. 5.1; Daniel Füllemann , in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], DIKE-Komm. ZPO; 3. Aufl. 2025, Art. 17 ZPO N 13). Im Rahmen der Auslegung kann sich bspw. ergeben, dass von einer Gerichtsstandsklausel in einem Vertrag auch Streitigkeiten aus Verträgen erfasst sein sollen, die mit dem die Klausel enthaltenden Vertrag in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen bzw. mit diesem ein «sinnvolles Ganzes» ergeben. Eine Formulierung, wonach die Gerichtsstandsvereinbarung «für sämtliche Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag» gelte, erfasst sodann grundsätzlich nicht nur sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag selbst, sondern auch die Frage der Gültigkeit sowie alle weiteren Ansprüche, die sich aus einer allfälligen Nichtigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung ergeben. Ebenso eingeschlossen sind Ansprüche aus unerlaubter Handlung, wenn sie zugleich eine Vertragsverletzung darstellen oder mit dem Vertrag in einem sachlichen Zusammenhang stehen ( Daniel Füllemann a.a.O. mit Hinweis auf BGer 4C.142/2006; BGE 147 III 153 E. 5.1). Welche Streitigkeiten nach dem effektiven Parteiwillen die Gerichtsstandsklausel gemäss Vertreter-Vertrag vom 21. November 2016 bzw. 6. Dezember 2016 im Einzelnen umfassen sollte, ist weder substantiiert behauptet worden, noch ergibt sich dieser unmittelbar aus dem Wortlaut von Artikel 30. Genauso wenig ist ein Parteiwille behauptet worden, geschweige denn erkennbar, nach welchem konkret kartellrechtliche Ansprüche von der Prorogationsvereinbarung explizit ausgeschlossen werden sollten. Aus dem Umstand, dass nach Artikel 30 markenrechtliche bzw. lizenzvertragliche Streitigkeiten nach v. ischem Recht an einem ausschliesslichen Gerichtsstand in V. ausgetragen werden sollten, und damit von der allgemeinen Gerichtsstandsvereinbarung eines schweizerischen Gerichtsstandes am Sitz der Gesuchsgegnerin für alle (übrigen) Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertreter-Vertrag ausgenommen wurden, ist umgekehrt zu schliessen, dass die Parteien für möglichst alle anderen rechtlichen Differenzen, welche im Zusammenhang mit dem Vertreter-Vertrag entstehen könnten, einen einheitlichen schweizerischen Gerichtsstand zu wählen beabsichtigten. Im Weiteren spricht auch die Wortwahl von Artikel 30 gegen eine restriktive Auslegung und Geltung der vorliegend zu beurteilenden Gerichtsstandsklausel. So wählten die Parteien keine Fachbegriffe. Vielmehr wurden im Vertragswortlaut allgemeine Formulierungen verwendet. Anstatt von Vertragsabschluss oder Vertragserfüllung, ist von «Durchführung des Vertrags» und anstatt von Auflösung, Kündigung oder Rückabwicklung des Vertrags von der «Beendigung des Vertrags» die Rede. Zusammenfassend lässt sich im Grundsatz folgendes festhalten: Liegt wie im vorliegenden Fall keine restriktive Auslegung nahe, wird umgekehrt jeder Anspruch, also auch ein solcher aus unerlaubter Handlung, von der Prorogationsklausel mitumfasst, wenn er in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Vertreter-Vertrag steht. 3.2.3 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt es sich bei einer Gerichtsstandsklausel um einen prozessrechtlichen, vom Hauptvertrag losgelösten, rechtlich selbständigen Vertrag (BGE 121 III 499; Urteil des Bundesgerichts 4C.73/2000 vom 22. Juni 2000, E. 3c). Mangels eigener prozessrechtlicher Regelungen kommen bezüglich der Vertragsauslegung einer Gerichtsstandsvereinbarung die Vorschriften des OR analog zur Anwendung ( Daniel Füllemann a.a.O. N 2 mit Hinweisen). Für die Auslegung massgebend ist im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR zunächst, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben. Lässt sich der wirkliche Wille der Parteien nicht feststellen, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip, welchen Inhalt eine Willenserklärung hat. Die Erklärung ist danach so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (zum Ganzen vgl. BGE 132 III 268 E. 2.3.2). 3.2.4 Wie erwähnt ist der wirkliche übereinstimmende Parteiwille zur Frage, ob kartellrechtliche Ansprüche von der vorliegend zu beurteilenden Gerichtsstandsklausel gemäss Vertreter-Vertrag umfasst sind oder nicht, nicht feststellbar. Vom Wortlaut her, werden diese jedenfalls nicht ausgeschlossen. Hier unterscheidet sich der vorliegende Fall von demjenigen gemäss einem Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern, welchen die Gesuchstellerin ins Feld geführt hat. Dass dieser für den vorliegenden Fall nicht einschlägig sein kann, ergibt sich direkt aus den dortigen Erwägungen. In jenem Entscheid hatte das Obergericht eine Klausel zu beurteilen, welche deutlich restriktiver formuliert war («Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten über die Entstehung und Beendigung dieses Vertrags sowie über sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist Dielsdorf.»). Das Obergericht liess zudem durchblicken, dass über die Frage, ob bei Formulierungen, wonach Streitigkeiten «im Zusammenhang mit dem Vertrag» auch kartellrechtliche Ansprüche unter eine solche Gerichtsstandsklausel fallen, möglicherweise anders zu entscheiden wäre (zum Ganzen vgl. Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern HG 18 19 vom 26. März 2018, publ. in Recht und Politik des Wettbewerbs [RPW], 2018/2, S. 482 ff.). 3.2.5 Eine Auslegung der Gerichtsstandsklausel in Artikel 30 des Vertreter-Vertrags nach dem Vertrauensprinzip ergibt sodann keine von der allgemeinen Rechtsprechung abweichende Tragweite, wonach nebst vertraglichen Forderungen auch ausservertragliche Ansprüche, mithin auch kartellrechtliche, umfasst werden, soweit sie zugleich eine Vertragsverletzung bedeuten oder mit dem Vertreter-Vertrag, dessen Durchführung und Beendigung in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Entsprechendes ergibt sich aus den Umständen und nach Treu und Glauben, wie die Gesuchstellerin den Wortlaut von Artikel 30 verstehen durfte und auch musste. Wie die Gesuchstellerin einleitend in ihrem Gesuch vom 5. September 2024 selber ausgeführt hat, betreibt sie ihre Autogarage als Familienunternehmen bereits seit den 1950er Jahren und seit jeher exklusiv und ununterbrochen als Händlerin für Fahrzeuge der Marke «B. ». Aufgrund ihrer langjährigen Branchenkenntnis musste ihr dementsprechend bekannt sein, dass in ihrem Geschäftsfeld mit exklusiven Markenvertretungen Absprachen und Vereinbarungen zu Geschäftsbeziehungen getroffen werden, welche wettbewerbs- und damit auch kartellrechtlich relevant sein können. Im Weiteren wird im Nachtrag 1 zum Vertreter-Vertrag (Beilage 12 zum Gesuch vom 5. September 2024), welchen die Parteien vereinbart haben, unter Ziffer 2.1.1.2 ausdrücklich die Pflicht zur Einhaltung von Wettbewerbsgesetzen (auch als «Kartellgesetze» bezeichnet) festgehalten, so dass auch unter diesem Gesichtswinkel die Gesuchstellerin die Reichweite der zu beurteilenden Gerichtsstandsvereinbarung auf kartellrechtliche Ansprüche nicht als überraschende Rechtsanwendung trifft. Für das Kantonsgericht unerheblich ist dabei, ob die Gesuchstellerin sich bei Abschluss der Prorogationsklausel im Klaren war, dass ihr das Kartellrecht möglicherweise einen klagbaren Anspruch auf Vertragsabschluss zu marktgerechten Konditionen gemäss Art. 13 lit. b KG einräumen könnte. Aus dem Wortlaut der Gerichtsstandsklausel in Artikel 30 besteht das Abgrenzungskriterium für deren Anwendbarkeit allein darin, ob der Anspruch im sachlichen Zusammenhang mit dem Vertreter-Vertrag steht oder nicht. 3.2.6 Ob der vorliegend geltend gemachte Hauptsachenanspruch im Sinne von Art. 4 sowie Art. 7 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a und Art. 13 lit. b KG in einem solchen sachlichen Zusammenhang zum Vertreter-Vertrag steht, ist nach Ansicht des Kantonsgerichts zu bejahen. Dass der Anspruch auf Abschluss eines marktgerechten und branchenüblichen Vertrags gemäss Art. 13 lit. b KG nicht zwingend den Vorbestand eines Vertrages zwischen dem Verursacher der Wettbewerbsbehinderung und dem behinderten Wettbewerbsteilnehmer voraussetzt und in diesem Sinne ausschliesslich kartellrechtlicher Natur ist, wie die Gesuchstellerin ausgeführt hat, trifft zwar zu. Voraussetzung für den Kontrahierungszwang ist, dass das behinderte Unternehmen nicht auf alternative Anbieter ausweichen kann. Dies setzt eine marktbeherrschende Stellung des anderen Unternehmens voraus. Voraussetzung für einen Kontrahierungszwang ist weiter, dass die Verweigerung des Vertragsschlusses kartellrechtswidrig ist. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich allein nach den materiellen Bestimmungen des KG und nicht originär nach Art. 13 KG ( Jacobs / Giger , in: Basler Kommentar Kartellgesetz [BSK-KG], Amstutz/Reinert, 2. Aufl. 2022, Art. 13 KG N 8). Dementsprechend muss der Anspruch auf Abschluss eines neuen Vertrages auf ein im Sinne von Art. 7 Abs. 1 KG rechtswidriges Verhalten eines marktbeherrschenden oder relativ marktmächtigen Unternehmens zurückgehen, welches vom Gesetzgeber unter anderem in der Verweigerung von Geschäftsbeziehungen (z.B. durch Liefer- oder Bezugssperre) erblickt wird (Art. 7 Abs. 2 lit. a KG). Unter dem Begriff der Geschäftsverweigerung wird dabei nicht nur die Verweigerung, neue Geschäftsbeziehungen mit potenziellen Handelspartnern aufzunehmen, sondern auch der Abbruch sowie die Einschränkung von Geschäftsbeziehungen mit bisherigen Handelspartnern verstanden ( Amstutz / Carron , in: Basler Kommentar Kartellgesetz [BSK-KG], Amstutz/Reinert, 2. Aufl. 2022, Art. 7 KG N 183). Der Abbruch einer Geschäftsbeziehung wiederum kann auch durch Kündigung eines bestehenden Vertrags herbeigeführt werden. Mit der Kündigung durch die Gesuchsgegnerin vom 15. März 2023 und der dadurch mit Wirkung per 31. März 2025 herbeigeführten Auflösung des Vertreter-Vertrags wird überhaupt erst die Ursache für die Geltendmachung des kartellrechtlichen Anspruchs nach Art. 13 lit. b KG gesetzt. Darin ist ein Abbruch der Geschäftsbeziehung der Parteien durch die Gesuchsgegnerin im Sinne von Art. 7 Abs. 2 lit. a KG zu erblicken, welcher unter den übrigen gesetzlichen Voraussetzungen die kartellrechtlichen Folgen von Art. 12 bzw. 13 KG nach sich ziehen kann. Daraus ergibt sich, dass zwischen dem durch die Gesuchstellerin angerufenen Anspruch auf Abschluss eines neuen Vertrages und der Auflösung des Vertreter-Vertrags durch Kündigung nicht nur ein zeitlicher, sondern auch ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dieser ist zudem unabhängig von der Frage der Gültigkeit der Kündigung gegeben. Ein sachlicher Zusammenhang ergibt sich auch aus dem Umstand, dass es der Gesuchstellerin beim Anspruch auf Abschluss eines neuen Vertrags inhaltlich um die Weiterführung der bisherigen Geschäftsbeziehung geht. Dies ergibt sich aus der Gesuchsbegründung, wo etwa von mit dem vorliegenden Massnahmengesuch beantragten Leistungen und Konditionen die Rede ist, wie sie die Gesuchsgegnerin ihren autorisierten Händlern ihres selektiven Vertriebssystems, zu welchen bisher auch die Gesuchstellerin zu zählen war, unterschiedslos anbietet (vgl. Ziffer 12 auf Seite 7 des Gesuchs vom 5. September 2024).
E. 4
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass der vorliegend geltend gemachte kartellrechtliche Hauptsachenanspruch in einem sachlichen Zusammenhang zum Vertreter-Vertrag zwischen den Parteien steht. Die vorliegende Streitigkeit wird demensprechend von der Gerichtsstandsklausel nach Artikel 30 erfasst. Ein besonderer Schutzanspruch der Gesuchstellerin, sich an ihrem Sitz gegen kartellrechtswidrige Wettbewerbsbehinderungen zur Wehr setzen zu können, besteht nach Ansicht des Kantonsgerichts im vorliegend zu beurteilenden Binnenverhältnis zwischen den Parteien nicht. Anders wäre diese Frage allenfalls zu beurteilen gewesen, wenn ein internationaler Sachverhalt vorliegen würde oder wenn sich die im Wettbewerb behinderte Partei gegenüber mehreren Wettbewerbsbrechern behaupten müsste. Daraus folgt, dass nicht das angerufene Kantonsgericht, sondern das zuständige Gericht am Sitz der Gesuchsgegnerin in Y. für die Beurteilung des vorliegenden Massnahmengesuchs örtlich zuständig ist. Dementsprechend tritt das Kantonsgericht auf das Gesuch der Gesuchstellerin vom 5. September 2024 nicht ein.
E. 5
Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten zu befinden. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Verfahrenskosten von der unterliegenden Partei zu tragen, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als unterliegend gilt. Demzufolge sind die Prozesskosten der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Diese hat die Gerichtskosten zu tragen und der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu entrichten. Gestützt auf § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a und § 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT; SGS BL 170.31) ist die Entscheidgebühr im vorliegenden Fall auf CHF 4’000.00 festzusetzen. Gemäss § 18 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS BL 178.112) ist die Honorarrechnung in erstinstanzlichen Verfahren wie dem vorliegenden spätestens in der Hauptverhandlung einzureichen. Im vorliegenden summarischen Verfahren ist gemäss Art. 261 i.V.m. Art. 248 lit. d und Art. 256 ZPO nicht zwingend eine mündliche Parteiverhandlung durchzuführen. Die Parteien wurden sodann darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Entscheid im vorliegenden Verfahren aufgrund der Akten und damit ohne Parteiverhandlung ergehen werde (Verfügung vom 19. November 2024), so dass es dem Rechtsvertreter der Gesuchsgegnerin freigestanden hätte, bis zum Entscheid eine Honorarnote einzureichen. Bis zum 21. Januar 2025 ging keine Honorarrechnung ein. Bei Verzicht auf Einreichung einer solchen ist die Parteientschädigung gemäss § 18 Abs. 1 TO von Amtes wegen nach Ermessen festzusetzen. Gemäss § 2 Abs. 1 TO ist die Parteientschädigung im vorsorglichen Massnahmeverfahren nach Zeitaufwand zu berechnen. Der Aufwand des Rechtsvertreters der Gesuchsgegnerin für Instruktion, Aktenstudium und Ausarbeitung der Rechtsschriften und freiwilligen Stellungnahmen im vorliegenden Fall wird insgesamt auf rund 45 Stunden geschätzt. Gemessen an der Bedeutung sowie der Komplexität der Streitsache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht rechtfertigt sich der oberste Honoraransatz von CHF 350.00 pro Stunde (vgl. § 3 Abs. 1 TO). Auslagenersatz wird mangels Parteiantrags und detaillierter Rechnungsstellung gemäss kantonsgerichtlicher Praxis nicht hinzugeschlagen. Ebenso wenig gilt es – einerseits mangels eines entsprechenden Antrags, andererseits aufgrund der Annahme, dass die Gesuchsgegnerin ohnehin vorsteuerabzugsberechtigt ist – für die Parteientschädigung einen Mehrwertsteuerbetrag hinzuzurechnen (vgl. dazu ausführlich Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 400 2022 67 E. 11 mit Hinweis auf 400 19 196 E. 10.2). Daraus folgt, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 15'750.00 (= 45 h x CHF 350.00; ohne Auslagen und exkl. MWSt) zu bezahlen hat.
E. 6
Im Sinne eines Nachtrags sei der Vollständigkeit halber angemerkt, dass der Gesuchstellerin die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin vom 23. Januar 2025 «zur Triplik» zusammen mit der vorliegenden Entscheidbegründung zur Kenntnisnahme zugestellt wird. Diese wurde bei der Entscheidfindung nicht mehr berücksichtigt, weil sie beim Gericht erst eingegangen ist, nachdem der vorstehende Entscheid vom 21. Januar 2025 bereits gefällt worden war. Dem Gehörsanspruch der Gesuchstellerin ist damit Genüge getan. Für die Gesuchsgegnerin besteht an der Berücksichtigung der erwähnten Eingabe kein Rechtsschutzinteresse, nachdem das Verfahren zu ihren Gunsten ausgeht. Schliesslich hätte selbst deren Berücksichtigung nichts am Ausgang des Verfahrens geändert, zumal die dortigen Ausführungen der Gesuchsgegnerin die Frage der örtlichen Zuständigkeit ohnehin nicht tangieren.
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